
übe

das

Internetportal

"fragdenstaat.de"

einen

Jationsgesetz

(VIG)

gestellt.

Es
ergeht

folgender

"Antrag

wird

gemäß

$
1,
$
3
Satz

1
Nr.
2a
und

$
4
Abs.

3
Nr.
2
u.
Abs.

5Satz

1VIG

abgele

BegründungDas

VIG

i.d.

F.
vom

17.█.2012

bestimmt

in
$
1
den

Anwendungsbereich

des

Gesetzes.

Hiernach

erhalten

Verbraucherinnen

und

Verbraucher

f

‚Zugang

zu
Informationen

über

Erzeugnisse

im

Sinne

des

Lebensmittel-

und

Futtermittelgesetzbuches

und

zu
Verbraucherprodukten,

die
dem

82

Nr.
26.
des

Produktsicherheitsgesetzes

unterliegen.

Der

informationszugang

bezieht

sich

auf

gesundheitsschädliche

Erzeugnisse

oder

Verbrauche

rprodukte,

auf

unsichere

Erzeugnisse

oder

Verbraucherprodukte

und

auf

Erzeugnisse

oder

Verbraucherprodukte,

die

zur
Täuschung

geeignete

Merkmale

besitzen.

Die

Beschränkung

des

Informationszuganges

auf

Daten

zu
Erzeugnissen

ergibt

sich

schon

aus

der

Gesetzesbegründung

zu
dem

VIG

a.
F.
vom

05.11.2007

(s.
BR-Drucksache

273/07,

Zitat

S.
14:

Be
........

erweitert

das

vorliegende

Artikelgesetz

das

Recht

auf
Zugang

zu

den
bei

informationspflichtigen

Stellen

vorhandenen

Informationen

über

Erzeugnisse

im
Sinne

des

LFGB

und

des

Weingesetzes.

Dabei

werden

die

Vertraulichkeit

der

Beratungen

der
Verwaltung

gewahrt

sowie

die
privaten

Belange

Dritter,

insbesondere

Betriebs-

und

Geschäftsgeheimnisse,

entsprechend

der

spezifischen

Bedürfnisse

im
Anwendung

Dienstgebäude

und

Lieferanschrift:

Große

Langgasse

29

55116

Mainz

el.
ZentraleZentrale

06131

/
693
33-0

06131

/693
33-4098

barrierefrei

Allgemeine

Sprechzeiten:

Montag

-
Freitag:

09.00

-12.00

Uhr

Montag

-Mittwoch:

14.00

-15.30

Uhr

Donnerstag:

14.00

-18.00

Uhr

sowie

nach

telefonischer

Vereinbarung

Öffnungszeiten

Verwaltungsgebäude:

Montag

-Mittwoch:

07.00

-17.00

Uhr

Donnerstag:

07.00

-18.00

Uhr

Freitag:

07.00

-12.30

Uhr

des

LFGB

geschützt.“

Bankverbindung:Sparkasse

Rhein-Nahe

IBAN

DE23

5605

0180

0030

0003

BIC
MALADES1KRE

Sparkasse

Mainz

IBAN

DE45

5505

0120

BIC
MALADESIMNZ

|



es

natürlichen

od,

cc

mbesonderen

|

‘einem

besonderen

Interesse

oder

einer!

ob
das

Erzeugnis

den

j\
T

orden

ist.

Dies

betrifft

nicht

nur

gende

Vorschriften

nicht

verkeh)

itung

des

Erzeugn

abgewichen

worden

ist.“

Der

Anwendungsbereich

des

VIG

alter

Fassung

ergab

sich

somit

nicht

aus

de

sondern

nur

aus

der

Gesetzesbegründung.

Bei

dem

VIG

neuer

Fassung

wurde

der
Anwend

(s.
BT-Drucksache

17/7374),

um
die

m
Gesetzestext

sı

ungsbereich

als

$
1
in
den

Gesetzestext

übernommen

„Auslegung

des

Gesetzes

zu
erleichtern

und

den
zuständigen

Vollzugsbehörden

eine

Rechtsanwendung

ohne

Zugriff

auf
die
Gesetzesmaterialien

zu
ermöglichen“

(s.
BT-Drucksache

17/7374).

Die
Ausdehnung

des

Informationszuganges

nach

dem

neuen

VIG

besteht

im
Wesentlichen

darin,

dass

nunmehr

auch

Verbraucherprodukte

nach

8
2
Nr.
26
des

Produktesicherheitsgesetzes

unter

das
VIG
fallen.

Ferner

regelt

$
2
Abs.

4
VIG,

dass

die
Vorschriften

dieses

Gesetzes

nicht

gelten,

soweit

in
anderen

Rechtsvorschriften

entsprechende

oder

weitergehende

Vorschriften

vorgesehen

sind.

Es
gibt

entsprechende

Regelungen

in

8
40
des

Lebensmittel-,

Bedarfsgegenstände-

und

Futtermittelgesetz-buches

(LFGB),

in
Art.

█
der
Verordnung

(EG)

Nr.
178/2002

und
in

Art.

7
der

Verordnung

882/2004

(ab
14.12.2019

ersetzt

durch

die

Art.

11
und

8
der
Verordnung

(EU)

2017/625).Informationen,

zu
denen

Zugang

zu
gewähren

ist,

finden

Sie
daher

im
Internet

unter

diversen,

frei

verfügbaren

Portalen

sowie

auf
der
Website

der
Kreisverwaltung

Mainz-Bingen.

Nach

Prüfung

Ihres

Antrages

und

der
zur

Zeit

gültigen

Gesetzeslage

sind

wir

zu
dem

Ergebnis

gekommen,

dass

Ihr
Auskunftsersuchen

bezüglich

Punkt

1
Ihres

Antrages

schon

nicht

unter

den

Anwendunsgsbereich

des

VIG
fällt.

Punkt

2
Ihres

Antrages

fällt

ebenfalls

nicht

unter

den

Anwendungsbereich

des

VIG

und

die

geforderten

Informationen

sind

ein
Ausschluss-

und

Beschränkungsgrund

nach

8
3
Nr.
2a
VIG

-

Zugang

zu
personen-bezogenen

Daten-

(vgl.

auch

8
5
Informationsfreiheitsgesetz

(IFG)

und

Art.

4

Datenschutzgrundverordnung

(DSGVO))

und

Ablehnungsgründe

nach

8
4
Abs.

3
Nr.
2
und

Abs.

5
VIG

-vertraulich

übermittelte

oder

erhobene

Informationen;

es
stehen

diverse

Portale

im
Internet

zur

Verfügung,

Informationszugang

wird

bereits

nach
36
Abs.

1Satz

3
gewährt-.

ıtsgrundlagen

(in

der
jeweils

gültigen

Fassung)

'raucherinformationsgesetz

(VIG)
i.
d.
F.
vom

17.█.2012

(BGBl.

|
S.
2166)

-,
Bedarfsgegenstände-

und
Futtermittelgesetzbuch

(LFGB)

i.
d.F

‚vom

05.03.2019
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